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Art. 16. Den für die Herausgabe der obligatorischen Lehrmittel
erforderlichen Kredit bewilligt der Grosse Rat im Voranschlag.

Art. 17. Den Kredit für Beiträge an die Lehrerfort- und Weiterbildung

setzt der Grosse Rat im Voranschlag fest.
Näheres kann die Regierung bestimmen.

Art. 18. Der Kanton erstattet der Gemeinde die Hälfte der Prämienkosten

für die Unfallversicherung der Schüler und Lehrer und für die

Haftpflichtversicherung der Lehrer.

Art. 19. Der Beitrag an die Reisekosten für Schüler wird der
Gemeinde ausbezahlt. Er beträgt bis zu 50 Prozent der ausgewiesenen
Auslagen der Gemeinde.
Näheres kann die Regierung bestimmen.

Art. 20. Der Kanton leistet einen Beitrag an die Auslagen für besonderen

Unterricht für fremdsprachige Kinder in der Höhe der Hälfte
der von ihm anerkannten Auslagen der Gemeinde.

VI. Schlussbestimmung

Art. 21. Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Gesetz in Kraft
und ersetzt die Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz vom
31. Mai 1961.

BÜNDNER KANTONSSCHULE CHUR

Die Aufnahmeprüfungen für das Schuljahr 1980/81
werden für alle Abteilungen vom
26. Juni bis I.Juli 1980 durchgeführt.

Der letzte Anmeldetermin ist

Samstag, 15. März 1980

Spätere Anmeldungen können nicht mehr
berücksichtigt werden.

b) an die
Lehrmittel

c) an die Fort-
und
Weiterbildung

d) an die -

Versicherung
der Schüler
und Lehrer

e) an Reise¬
kosten
für Schüler

f) an
besonderen

Unterricht
für
fremdsprachige

Kinder

Inkrafttreten

34


	...

